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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Lippmann (DIE LINKE) 
 
 
Drohendes Kunstrasen-Verbot für Sportstätten 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2805 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
Vorbemerkung: 
 
Hintergrund der öffentlichen Diskussion zum Thema Mikroplastik auf Kunstrasenplät-
zen war ein Dossier der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gemäß An-
hang XV der REACH-Verordnung (1907/2006/EG), in dem eine Beschränkung des 
Inverkehrbringens von Produkten, denen bewusst Mikroplastik zugesetzt ist, vorge-
schlagen wird. Unter die ECHA-Definition von Mikroplastik fallen auch die als Füllstoff 
verwendeten Kunststoffgranulate für Kunstrasensysteme, die daher von diesem Be-
schränkungsvorschlag betroffen sind. Mit natürlichen Füllstoffen (z. B. Sand, Kork) 
verfüllte bzw. unverfüllte Kunstrasensysteme sind von diesem Beschränkungsvor-
schlag nicht betroffen. 
 
Die ECHA führt gegenwärtig eine öffentliche Konsultation durch; Stellungnahmen 
können noch bis zum 20. September 2019 eingereicht werden. Die im Rahmen der 
Konsultation eingehenden Stellungnahmen werden sodann im ECHA-Ausschuss für 
Risikobewertung (RAC) und im ECHA-Ausschuss für sozioökonomische Analyse 
(SEAC) beraten. Der SEAC wird vor einer finalen Stellungnahme eine weitere öffent-
liche Konsultation durchführen. Auf Basis der Gesamtstellungnahmen der ECHA-
Ausschüsse wird die Europäische Kommission frühestens im Jahr 2020 eine Ent-
scheidung treffen. 
 



 
 

 

2

In einem Schreiben an die Vorsitzende der Sportministerkonferenz vom 25. Juli 2019 
stellt der Direktor der ECHA klar, dass weder die Agentur noch die Europäische 
Kommission beabsichtigen, bestehende Kunstrasenplätze zu schließen oder gar zu 
verbieten und dass der Spielbetrieb auf den betroffenen Plätzen fortgeführt werden 
kann. Kostenargumente sowie geforderte Übergangsfristen sollen in die Stellung-
nahme der ECHA einfließen. Der Direktor der ECHA stellt einen pragmatischen Vor-
schlag in Bezug auf den Einsatz von Kunststoffgranulaten in Aussicht.  
 
1. Welche Sportstätten in Sachsen-Anhalt werden vom angekündigten Verbot 

des Einsatzes von Gummigranulaten (Kunstrasen, Tartan etc.) betroffen 
sein? Bitte die Vereine dazu angeben. 
 
In der Anlage sind die derzeit vom LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V. er-
fassten Kunstrasenplätze aufgelistet. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der 
Landesregierung verwiesen.  
 
Hinsichtlich der notwendigen Nachverfüllungen sind die in der Spalte „Füllstoff“ 
mit grün markierten Plätze von möglichen Einschränkungen hinsichtlich des Ein-
satzes von Kunststoffgranulat nicht betroffen. Bei Plätzen, die gegenwärtig ein 
Granulat/Sand Gemisch verwenden (in der Spalte „Füllstoff“ mit orange markiert), 
kann nach derzeitigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass auch ei-
ne Nachbefüllung mit Sand regelmäßig möglich sein wird. Alle in der Spalte „Füll-
stoff“ mit rot markierten Plätze könnten grundsätzlich von eventuellen Einschrän-
kungen hinsichtlich der Verwendung von Kunststoffgranulat betroffen sein. In-
wieweit eine Nachbefüllung bei diesen Plätzen eventuell auch mit alternativen 
Füllstoffen möglich ist, bedarf einer Einzelfallprüfung. Tartanbahnen sind nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand vom noch im Konsultationsverfahren befindlichen 
Vorschlag der ECHA nicht betroffen. 
 

2. Welche Kosten werden den betroffenen Vereinen für ggf. notwendige Sa-
nierungen bzw. Ersatzbeschaffungen entstehen? Bitte, falls möglich, die 
erwartbaren Kosten pro betroffenem Verein angeben. 
 
Wie in der Vorbemerkung der Landesregierung dargestellt, existiert bisher keine 
Regelung der Europäischen Union, auf deren Basis eine Kostenschätzung vor-
genommen werden könnte. 
 

3. Wie schätzt die Landesregierung die finanziellen Möglichkeiten der be-
troffenen Vereine ein, notwendige Sanierungen bzw. Ersatzbeschaffungen 
so zeitnah zu veranlassen, dass die weitere Nutzung der betroffenen Sport-
stätten gewährleistet ist? 

 
4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die betroffenen Vereine 

bei der zeitnahen Durchführung ggf. notwendigen Sanierungen bzw. Er-
satzbeschaffungen zu unterstützen? 
 
Die Fragen 3 und 4 werden im Zusammenhang beantwortet. Wie in der Vorbe-
merkung der Landesregierung dargestellt, sind derzeit keine Sanierungen oder 
Ersatzbeschaffungen notwendig, da die Plätze weiter genutzt werden können.  



Kunstrasenplätze Sachsen-Anhalt (Stand,09.01.201') 
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